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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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299 Widmung der Martha-Heublein-Straße in Köln-Brück 
von Oberer Bruchweg bis Wendeanlage, Gemarkung 
Langenbrück, Flur 71, Flurstück 4710

Die Widmung der Martha-Heublein-Straße in Köln-Brück von 
Oberer Bruchweg bis zur Wendeanlage (Gemarkung Langen-
brück, Flur 71, Flurstück 4710) wird als Gemeindestraße ohne 
Benutzungsbeschränkung gemäß § 6 Straßen und Wegege-
setz NRW (StrWG) verfügt. 

Die Widmung wird mit dieser öffentlichen Bekanntmachung 
wirksam. 

Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersicht-
lich ist, kann beim Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 
50679 Köln, Zimmer 13 C 60, 

	 montags und donnerstags� von 8.00 – 16.00 Uhr,
	 dienstags� von 8.00 – 18.00 Uhr,
	 mittwochs und freitags� von 8.00 – 12.00 Uhr,
	 sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 

0221/221-22798) eingesehen werden.

Die oben genannte Widmung gilt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln, Köln, 
erhoben werden. 

Die Oberbürgermeisterin
Im Auftrag
Cornelia Müller, stellvertretende Amtsleiterin
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300 Widmung der Otto-Klein-Straße in Köln-Junkersdorf

Die Widmung der Otto-Klein-Straße in Köln-Junkersdorf wird 
gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG) verfügt.

Straßenbezeichnung Abgrenzung Widmung als Gemarkung Flur Flurstück
[(T)=

Otto-Klein-Str. U-förmig verlaufender Straßenzug von Willy- 
Lauf-Allee bis wieder in die Willy-Lauf-Allee 
mündend (entlang den Grundstücken Otto-
Klein-Str. 1–59)

GoB Lövenich 28 T 556
T 559

557
558

Otto-Klein-Str. Verbindungsweg zwischen den Grund- 
stücken Otto-Klein-Str. 8 und 10 

FuR Lövenich 28 607

Otto-Klein-Str. Verbindungsweg zwischen den Grund- 
stücken Otto-Klein-Str 43 und 45

FuR Lövenich 28 570

Otto-Klein-Str. Verbindungsweg nördlich der Grundstücke 
Otto-Klein-Str. 45–59 sowie der anschlie-
ßende Weg von Willy-Lauf-Allee bis zum 
Stüttgerhofweg 

FuR Lövenich

Lövenich

28

32

T 553

T 15

Gertrudenhofweg Straßenteilstück zwischen Otto-Klein-Str. 
und dem Fuß- und Radweg in Verlängerung 
der Willy-Lauf-Allee. (zwischen den Grund-
stücken Otto-Klein-Str. 15 und 17)

GoB Lövenich 28 T 559

Willi-Lauf-Allee Straßenteilstück südlich der Grundstücke 
Otto-Klein-Str. 1–9 sowie östlich Otto-
Klein-Str. 1 und 24 

GoB Lövenich 28 T 341
T 556

Willi-Lauf-Allee Verbindungsweg zwischen den Grundstück 
Otto-Klein-Str. 59 und dem Spielplatz (Flur-
stück 555)

FuR Lövenich 28 T 556

Willi-Lauf-Allee Verbindungsweg von Willy-Lauf-Allee bis 
zum Stüttgerhofweg nördlich des Grund-
stücks Willi-Lauf-Allee 12

FuR Lövenich 28 T 341

GoB	 =	 Gemeindestraße ohne Benutzungsbeschränkung
FuR	 =	� Gemeindestraße mit der Benutzungsbeschränkung 

auf den Verkehr durch Fußgänger und Radfahrer 

Die Widmung wird mit dieser öffentlichen Bekanntmachung 
wirksam. 

Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersicht-
lich ist, kann beim Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 
50679 Köln, Zimmer 13 C 62, 

	 montags und donnerstags� von 8.00 – 16.00 Uhr,
	 dienstags� von 8.00 – 18.00 Uhr,
	 mittwochs und freitags� von 8.00 – 12.00 Uhr,
	 sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 

0221/221-22940) eingesehen werden.

Die oben genannte Widmung gilt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln, Köln, 
erhoben werden. 

Die Oberbürgermeisterin
Im Auftrag
Cornelia Müller, stellvertretende Amtsleiterin
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301 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses über 
eine Dringlichkeitsentscheidung zur Einleitung des 
Verfahrens zur Teilaufhebung eines Bebauungsplans  
Arbeitstitel: Neue Eiler Straße in Köln-Porz-Eil

Die Oberbürgermeisterin und ein Mitglied des Stadtentwick-
lungsausschusses haben am 6. Oktober 2016 nach § 60  
Absatz 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen folgende Dringlichkeitsentscheidung getrof-
fen:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, das Verfahren 
zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes 75409/02 für das 
Gebiet zwischen dem nördlich gelegenen Bauhaus, begrenzt 
im Osten durch die Neue Eiler Straße, im Süden circa 26,00 m 
parallel zur Carlebachstraße und im Westen durch die angren-
zende Grünfläche (Grundstücke Gemarkung Eil, Flur 16, Flur-
stücke 879 und 904) in Köln-Porz-Eil 
– Arbeitstitel: Neue Eiler Straße in Köln-Porz-Eil – nach § 2 Ab-
satz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 Baugesetzbuch (BauGB) 
einzuleiten.

Köln, den 11. Oktober 2016	 Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 11. Oktober 2016	 Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Reker

302 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses über 
eine Dringlichkeitsentscheidung zur Aufstellung 
eines Bebauungsplans im vereinfachten Verfahren 
Arbeitstitel: Carlebachstraße in Köln-Porz-Eil

Die Oberbürgermeisterin und ein Mitglied des Stadtentwick-
lungsausschusses haben am 6. Oktober 2016 gemäß § 60 
Absatz 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen folgende Dringlichkeitsentscheidung getrof-
fen:

Zur Umsetzung des vom Rat am 17.12.2013 beschlossenen 
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes (EHZK) beschließt der 
Stadtentwicklungsausschuss, nach § 2 Absatz 1 Baugesetz-
buch (BauGB) in Anwendung des vereinfachten Verfahrens 
nach §  13 BauGB in Verbindung mit §  9 Absatz  2a BauGB 
einen Bebauungsplan für den Bereich zwischen dem nördlich 
gelegenen Bauhaus, begrenzt im Osten durch die Neue Eiler 
Straße, im Süden durch die Carlebachstraße und im Westen 
durch die angrenzende Grünfläche (Grundstücke Gemarkung 
Eil, Flur 16, Flurstücke 879 und 904) in Köln-Porz-Eil aufzustel-
len mit dem Ziel, den Ausschluss von Einzelhandel mit zent-

ren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes festzusetzen.

Köln, den 11. Oktober 2016	 Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 11. Oktober 2016	 Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Reker

303 Bekanntmachung der Stadtentwässerungsbetriebe 
Köln, AöR 
Sitzung des Verwaltungsrates

Die 3. Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtentwässerungsbe- 
triebe Köln, AöR findet am 24.10.2016, 13:00 Uhr bei den Stadt-
entwässerungsbetrieben, Köln, AöR, Ostmerheimer Str. 555, 
51109 Köln, Raum 111 statt.

Tagesordnung
Öffentliche Sitzung

1.	 Satzungsbeschlüsse

1.1	 Satzung des Kommunalunternehmens Stadtentwässe-
rungsbetriebe Köln, AöR über die Erhebung von Gebüh-
ren für die Entwässerung der Grundstücke und den An-
schluss an die öffentliche Abwasseranlage sowie für die 
Entsorgung von Schmutzwassergruben – Abwasserge-
bührensatzung – 

Nichtöffentliche Sitzung

Köln, den 23.09.2016		  gez. Franz-Josef Höing
				    Vorsitzender des 
				    Verwaltungsrates
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Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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